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arbeiten. Arbeitsgemeinschaften für Manner, lichen Gottesdienst“ Ördern. Obgleich BK1-
Frauen, Carıtas, Schule us  s entstanden. In cschof Gföllner anfangs der Liturgischen
L1inz wurde 1935 eın „Statut der ın der [ )1- ewegung reservIiert gegenüberstand, oriff Jo
O7eSsE Linz  6 erlassen. DIie E1 „Mitarbeit der cef Huber, Spiritual Uun: Dozent
Lalen 1mmM hierarchischen Apostolat der Kirche“ Linzer Priestersemiminar Clie Bemühungen
miıt dem 1el der „Wiederverchristlichung der des Klosterneuburger Chorherrn PIus Parsch
Gesellschaft”. eifrigst auf. DIie Brüder Josef un:

ermann Kronsteiner förderten mıt der EerIO-Im Folgenden se1lNEes ausführlichen Kel1l-
Lrages beschreibt der Verfasser cdas Wirken der HNUNg der Messproprien VO  3 ONN- Uun: Festta-
Katholischen Aktion auf Pfarr- un: [MO7Zesan- CI den ortgang der Liturgischen ewegung.
ebene. Besonderes Augenmerk schenkt dabei Um liturgischem Wildwuchs vorzubeugen, gab
den kErwartungen der seltens der verschie- Bischof Gföllner 1937 estrikte bischöfliche
denen Jugendverbände (Reichsbund der katho- Welsungen heraus. e Approbation der Neu-
ischen deutschen Jugend, Pfadfinderkorps SE auflage des Linzer „Diözesan-Rituale”, ın dem
eorg Angesichts der Entstehung des Stan- weitgehend Cdie deutsche Sprache kEingang fand,
destaates 1933) legte Cdie besonderen Wert bewirkte klug verhandelnd mıt der römischen
auf Cdie Integration der Jugend unfer ihr ach Kongregation Joseph Cal. Fließer während
SOWIE auf Clie Abgrenzung den staatlichen selner Studien ın Kom. e Ssogenannte „Bet-
Jugendorganisationen miıt deren „vaterländi- singmesse”, erprobt 1mmM Linzer Prilesterseminar,
cscher Jugendpflege”, Cdie sich als Konkurrenz fand nach Uun: nach kEingang ın den Pfarren der
für Clie Kkatholischen Urganisationen erwIiesen. 107ese. Josef Huber legte 1mmM Linzer Prilester-
„Neuland"”, Cdie Kkatholische Jugendorganisation, sem1nar den Grundstein für den Aufbau der [ .1-
gegründet 1919 als „Christlich- deutscher Stu- turgischen ewegung ın der 107ese L1Inz. Ihm
dentenbund”, bemüht 1ICUE Formen VO  3 1st miıt den Bischöfen Joseph Cal Fließer un:
Christlichkeit, wurde nicht ın Cdie einbe7z0- Franz Sal /auner danken, dass Cdie 107ese
CI Wahrscheinlicher Grund dürfte Cdie natı10- L1inz ührend wurde ın der liturgischen Erneue-
nalsozijalistische Betatigung einzelner Mitglie- rung ÖOsterreichs un: nach dem I{ Vatikanum

weltweit darüber hinaus.der SCWESCH sSe1In. Bischof Gföllner wollte 1937
1n€e kKlare Abgrenzung zwischen der kirchli- DDen umfangreichsten Uun: wahrschein-

ich zahlreichen Leserinnen Uun: Lesern der 1N-chen, der „Katholischen Jungfront” un: dem
Vaterländischen Frontwerk, „Österreichisches teressanftestie Uun: spannendste eil —_
Jungvolk”. e Kkatholischen Privatschulen als ‚.ben vorgestellten Bandes bildet Cdie C'hronik.
VOo Konkordat besonders geschützte FEinrich- Monika Würthinger, Johannes Ebner un: Klaus
tungen hatten den estrikten bischöflichen Auf- Birngruber haben hier miıt bewundernswerter
trag, möglichst alle chüler ın den Kkatholischen Mühe aten markanter Geschehnisse ın der
„Kameradschaften“ vereinigen. 107ese L1inz während der Jahre_

Durch Clie Machtergreifung der National- sSammengeltragenen.
SO7]lalisten fand Clie Uun: miıt ihr cdas noch [Das Literaturverzeichnis 18741. Uun: eın
bestehende kirchliche Uun: staatliche ereıns- Kegister 189-202) beschliefßsen die Publikation.

eın vorläufiges Ende Alles ın allem 1st Cdie Ausgabe des Jahr-
Monika Würthinger bietet 1mmM Beltrag „DIE des Neuen Archivs für Cdie Geschichte der

Entwicklung der Orde  n  ‚6C 66-—-72) zwischen 107ese L1inz N 1ne beachtenswerte
1918 Uun: 1938 1n aufßerordentlich SCHAUC Arbeit, Cdie verdient, gelobt, empfohlen un:
un: umfassende Darstellung des Wachsens Uun: aufmerksam gelesen werden.
Wirkens schon bestehender WI1IE des Ansiedelns Rüstorf Josef Kagerer
alter WI1IE Orden Uun: ordensähnlicher (1E-
meinschaften ın der 107ese L1Inz.

Miıt ihrem darauffolgenden Interessanten
Beıltrag geht Monika Würthinger dem Weg KIRCHENRECHT
der liturgischen ewegung ın der 107ese L1inz
während der e1t zwischen 1918 Uun: 1938 nach ©  e Reißmeiler, Johann Sexueller MAıss-
73—-78). 1el der liturgischen ewegung WT hrauch im kırchlichen Straftfrecht. Verfahren-—
CS, „eInNe Intensivere Uun: verständnisvollere Zuständigkerten Straten. Fıne Hand-
Anteilnahme der Lalen gesamten rch- reichung. Tyrolla Verlag, Innsbruck-Wıen
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arbeiten. Arbeitsgemeinschaft en für Männer, 
Frauen, Caritas, Schule usw. entstanden. In 
Linz wurde 1935 ein „Statut der KA in der Di-
özese Linz“ erlassen. Die KA sei „Mitarbeit der 
Laien im hierarchischen Apostolat der Kirche“ 
mit dem Ziel der „Wiederverchristlichung der 
Gesellschaft “.

Im Folgenden seines ausführlichen Bei-
trages beschreibt der Verfasser das Wirken der 
Katholischen Aktion auf Pfarr- und Diözesan-
ebene. Besonderes Augenmerk schenkt er dabei 
den Erwartungen der KA seitens der verschie-
denen Jugendverbände (Reichsbund der katho-
lischen deutschen Jugend, Pfadfi nderkorps St. 
Georg …). Angesichts der Entstehung des Stän-
destaates (1933) legte die KA besonderen Wert 
auf die Integration der Jugend unter ihr Dach 
sowie auf die Abgrenzung zu den staatlichen 
Jugendorganisationen mit deren „vaterländi-
scher Jugendpfl ege“, die sich als Konkurrenz 
für die katholischen Organisationen erwiesen. 
„Neuland“, die katholische Jugendorganisation, 
gegründet 1919 als „Christlich- deutscher Stu-
dentenbund“, bemüht um neue Formen von 
Christlichkeit, wurde nicht in die KA einbezo-
gen. Wahrscheinlicher Grund dürft e die natio-
nalsozialistische Betätigung einzelner Mitglie-
der gewesen sein. Bischof Gföllner wollte 1937 
eine klare Abgrenzung zwischen der kirchli-
chen, der „Katholischen Jungfront“ und dem 
Vaterländischen Frontwerk, „Österreichisches 
Jungvolk“. Die katholischen Privatschulen als 
vom Konkordat besonders geschützte Einrich-
tungen hatten den strikten bischöfl ichen Auf-
trag, möglichst alle Schüler in den katholischen 
„Kameradschaft en“ zu vereinigen.

Durch die Machtergreifung der National-
sozialisten fand die KA und mit ihr das noch 
bestehende kirchliche und staatliche Vereins-
wesen ein vorläufi ges Ende.

Monika Würthinger bietet im Beitrag „Die 
Entwicklung der Orden“ (66–72) zwischen 
1918 und 1938 eine außerordentlich genaue 
und umfassende Darstellung des Wachsens und 
Wirkens schon bestehender wie des Ansiedelns 
alter wie neuer Orden und ordensähnlicher Ge-
meinschaft en in der Diözese Linz.

Mit ihrem darauff olgenden interessanten 
Beitrag geht Monika Würthinger dem Weg 
der liturgischen Bewegung in der Diözese Linz 
während der Zeit zwischen 1918 und 1938 nach 
(73–78). Ziel der liturgischen Bewegung war 
es, „eine intensivere und verständnisvollere 
Anteilnahme der Laien am gesamten kirch-

lichen Gottesdienst“ zu fördern. Obgleich Bi-
schof J. M. Gföllner anfangs der Liturgischen 
Bewegung reserviert gegenüberstand, griff  Jo-
sef Huber, Spiritual und Dozent (1925–1967) 
am Linzer Priesterseminar die Bemühungen 
des Klosterneuburger Chorherrn Pius Parsch 
(1884–1954) eifrigst auf. Die Brüder Josef und 
Hermann Kronsteiner förderten mit der Verto-
nung der Messproprien von Sonn- und Festta-
gen den Fortgang der Liturgischen Bewegung. 
Um liturgischem Wildwuchs vorzubeugen, gab 
Bischof J. M. Gföllner 1937 strikte bischöfl iche 
Weisungen heraus. Die Approbation der Neu-
aufl age des Linzer „Diözesan-Rituale“, in dem 
weitgehend die deutsche Sprache Eingang fand, 
bewirkte klug verhandelnd mit der römischen 
Kongregation Joseph Cal. Fließer während 
seiner Studien in Rom. Die sogenannte „Bet-
singmesse“, erprobt im Linzer Priesterseminar, 
fand nach und nach Eingang in den Pfarren der 
Diözese. Josef Huber legte im Linzer Priester-
seminar den Grundstein für den Aufb au der Li-
turgischen Bewegung in der Diözese Linz. Ihm 
ist es mit den Bischöfen Joseph Cal. Fließer und 
Franz Sal. Zauner zu danken, dass die Diözese 
Linz führend wurde in der liturgischen Erneue-
rung Österreichs und nach dem II. Vatikanum 
weltweit darüber hinaus.

Den umfangreichsten – und wahrschein-
lich zahlreichen Leserinnen und Lesern der in-
teressanteste und spannendste – Teil (79–188) 
eben vorgestellten Bandes bildet die Chronik. 
Monika Würthinger, Johannes Ebner und Klaus 
Birngruber haben hier mit bewundernswerter 
Mühe Daten markanter Geschehnisse in der 
Diözese Linz während der Jahre 1918–1938 zu-
sammengetragenen.

Das Literaturverzeichnis (187 f.) und ein 
Register (189–202) beschließen die Publikation.

Alles in allem ist die Ausgabe des 19. Jahr-
gangs des Neuen Archivs für die Geschichte der 
Diözese Linz (NAGDL) eine beachtenswerte 
Arbeit, die es verdient, gelobt, empfohlen und 
aufmerksam gelesen zu werden.
Rüstorf Josef Kagerer

KIRCHENRECHT

◆ Reißmeier, Johann J.: Sexueller Miss-
brauch im kirchlichen Strafrecht. Verfahren – 
Zuständigkeiten – Strafen. Eine Hand-
reichung. Tyrolia Verlag, Innsbruck–Wien 
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20172 uro 14,95 ( HF Glaubenskongregation Uun: des verwaltungs-
23,50 ISEN Y /8-3-/7072)-3 46-  O rechtlichen SOWIE des gerichtlichen Strafver-

ahrens. Im Vierfen el 83-92 selner Handrei-
ın Irland, Deutschland der Österreich, der chung geht der UfOor auf Cdie rage der Schuld

Skandal des sexuellen Missbrauchs Kindern Uun: der Strafzumessung eın
un: Jugendlichen durch Kleriker hat Cdie kKa- Kevor Reifßmeier sich 1mmM etzten sechsten
tholische Kirche ın 1n€e srofße Vertrauenskrise el_1 schließlich miıt möglichen Strafen
gesturz Uun: ihr zweifellos cschweren Schaden auseinandersetzt, kommt im fünften el (93-—
zugefügt. Viele der Opfer leiden eın Leben lang 97) zunächst auf Cdie Verjährung sprechen.
unfer den einmal erlittenen Qualen. Wieder- Weil Cdie „sehr niedrige Verjährungsfrist”
holt hat sich aps Benedikt XVI kritisch zu (1 1) 1mmM Umgang miıt der Straftat für problema-
Umgang kirchlicher Autoritäten mıt sexuvuellem tisch hält, plädiert dafür obgleich dies 1n€e
Missbrauch geäußert, deren orge vielfach a |- Einschränkung der Rechtssicherheit bedeuten
lein dem Wohl der Kirche, weniger dem der könnte (112) dass der Ordinarius 1mmM FEinzel-
Opfer galt. WOo Strafanzeigen unterblieben Uun: fall Cdie Aufhebung der Verjährungsfrist bean-
Strafverfahren nicht geführt werden konnten, tragen colle aM1! der aler für cdas begangene
Ca gerlet der estrafrechtliche Vergehens- Uun: Unrecht sühne Uun: Cdie Rechtsordnung damit
Verbrechenscharakter der aten ın Vergessen- wiederhergestellt werden könne, Hält der UfOor
heit, wurde einer kommunikativen Gerechtig- Cdie Verhängung VOo  3 Sühnestrafen für geelgnet.
keit schlicht zuwider gehandelt Uun: fand Cdie e Schlussbemerkung 110-113)
Rolle der Kirche als Heilsmittlerin Uun: ihrer Reißmeier ZuUuU!T kritischen Bewertung. Als
Sendung 1n€e schändliche Vernachlässigung. gatıv werftel Cdie Tatsache, dass der universal-

Angeleitet durch jahrelange praktische Er- kirchliche Gesetzgeber 1n€e Promulgation der
inhaltlichen Normen Uun: der Verfahrensnor-fahrung gibt Johann Reißmeier ehemaliger

Generalvikar Uun: Inıtlator der Ombudsstelle 1EN unterlassen hat, dass der Tatbestand sich
für Opfer sexuellen Missbrauchs ın der Erzdi- allein auf Kleriker beschränkt un: cdas Akten-
O7eSE Salzburg Betroflenen, kirchlichen (1E- material bereits ehn Jahre nach Prozessfüh-
richten SOWIE Entscheidungsträgern 1ın Cdieser rung bzw. dem Tod des Taters vernichtet wird.
Situation se1in kleines Büchlein über Cdie VO Analog ZuUu!r Gleichstellung volljähriger Perso-
universalkirchlichen Gesetzgeber postulierte, 1Tiec1HN eingeschränkten Vernunftgebrauchs mıt
prozessuale Vorgehensweise 1mmM Falle sexuellen Minderjährigen empfiehlt 1n€e Aufhebung
Missbrauchs VOo  3 Kindern un: Jugendlichen der Altersgrenze für Opfer 1mmM Untergebenen-
durch Kleriker Cdie and Uun: Abhängigkeitsverhältnis.

DIie nicht selten notwendige Anwendung Begrüßenswert erscheint ihm hingegen,
uch kirchlicher Strafrechtsvorschriften dient, dass Kinder unfer Jahren nicht als Zeugen
WI1IE Reißmeier 1mmM ersien el 13-16 selner „einvernommen‘ werden dürtfen, dem Up-
Arbeit feststellt, nicht allein dem Ausgleich be- fer dadurch 1n€e ‚neuerliche Traumatisierung”

Unrechts un: der Wiederherstellung (112) Uun: Cdie Glaubenskongrega-
der gemeinschaftlichen Ordnung bzw. der Ver- t1on verfahrensbeteiligte Richter der Anwälte
hütung welterer Verbrechen, sondern nicht VOo  3 den Idoneitätsvoraussetzungen der Prles-
letzt uch der Behebung des Ärgernisses, einer terweihe Uun: des Doktorats 1mmM Kanonischen
Wiederherstellung der Gerechtigkeit Uun: der Recht dispensieren kann
Besserung des Täaters Im zweilten el 17-36 Reißmeier hat miıt selinem Buch den guL
geht auf Cdie Kodifizierung des Tatbestands gemeıinten Versuch unternommen, über Cdie
des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 1mmM ın der Offentlichkeit kaum bekannte kirchen-

1mmM Uun: 1mmM Moaotu Propri0 rechtliche Vorgehens- un: Verfahrensweise
Sacramentorum Sanctitatis Tutela VOo  3 2001 e1n. 1mmM Falle sexuellen Missbrauchs aufzuklären.
Der Exkurs zu Eheschließungsalter 37-42 Dafür E1 ihm gedankt! Wenngleich der

einen der anderen Stelle 1n€e vertiefendere,I1NaS Interessant se1IN, erscheint indes ber enL-
behrlich. SCHAUCI recherchierte Darstellung wünschens-

Den umfangreichsten un: dritten el (43- werl SCeWESCH ware, erfüllt der UfOor Ende
83) widmet Reißmeier einer informativen [ )ar- doch se1in Versprechen, dem nicht kanonistisch
stellung der führenden Voruntersuchung, geschulten Leser 1n „kurze un: verlässliche
der Zuständigkeit un: Vorgehensweise der Information“ (Klappentext) zu Vorgehen des
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Ob in Irland, Deutschland oder Österreich, der 
Skandal des sexuellen Missbrauchs an Kindern 
und Jugendlichen durch Kleriker hat die ka-
tholische Kirche in eine große Vertrauenskrise 
gestürzt und ihr zweifellos schweren Schaden 
zugefügt. Viele der Opfer leiden ein Leben lang 
unter den einmal erlittenen Qualen. Wieder-
holt hat sich Papst Benedikt XVI. kritisch zum 
Umgang kirchlicher Autoritäten mit sexuellem 
Missbrauch geäußert, deren Sorge vielfach al-
lein dem Wohl der Kirche, weniger dem der 
Opfer galt. Wo Strafanzeigen unterblieben und 
Strafverfahren nicht geführt werden konnten, 
da geriet der strafrechtliche Vergehens- und 
Verbrechenscharakter der Taten in Vergessen-
heit, wurde einer kommunikativen Gerechtig-
keit schlicht zuwider gehandelt und fand die 
Rolle der Kirche als Heilsmittlerin und ihrer 
Sendung eine schändliche Vernachlässigung.

Angeleitet durch jahrelange praktische Er-
fahrung gibt Johann Reißmeier – ehemaliger 
Generalvikar und Initiator der Ombudsstelle 
für Opfer sexuellen Missbrauchs in der Erzdi-
özese Salzburg – Betroff enen, kirchlichen Ge-
richten sowie Entscheidungsträgern in dieser 
Situation sein kleines Büchlein über die vom 
universalkirchlichen Gesetzgeber postulierte, 
prozessuale Vorgehensweise im Falle sexuellen 
Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen 
durch Kleriker an die Hand.

Die nicht selten notwendige Anwendung 
auch kirchlicher Strafrechtsvorschrift en dient, 
wie Reißmeier im ersten Teil (13–16) seiner 
Arbeit feststellt, nicht allein dem Ausgleich be-
gangenen Unrechts und der Wiederherstellung 
der gemeinschaft lichen Ordnung bzw. der Ver-
hütung weiterer Verbrechen, sondern nicht zu-
letzt auch der Behebung des Ärgernisses, einer 
Wiederherstellung der Gerechtigkeit und der 
Besserung des Täters. Im zweiten Teil (17–36) 
geht er auf die Kodifi zierung des Tatbestands 
des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im 
CIC/1917, im CIC/1983 und im Motu Proprio 
Sacramentorum Sanctitatis Tutela von 2001 ein. 
Der Exkurs zum Eheschließungsalter (37–42) 
mag interessant sein, erscheint indes aber ent-
behrlich.

Den umfangreichsten und dritten Teil (43–
83) widmet Reißmeier einer informativen Dar-
stellung der zu führenden Voruntersuchung, 
der Zuständigkeit und Vorgehensweise der 

Glaubenskongregation und des verwaltungs-
rechtlichen sowie des gerichtlichen Strafver-
fahrens. Im vierten Teil (83–92) seiner Handrei-
chung geht der Autor auf die Frage der Schuld 
und der Strafzumessung ein.

Bevor Reißmeier sich im letzten sechsten 
Teil (98–107) schließlich mit möglichen Strafen 
auseinandersetzt, kommt er im fünft en Teil (93–
97) zunächst auf die Verjährung zu sprechen. 
Weil er die „sehr niedrige Verjährungsfrist“ 
(111) im Umgang mit der Straft at für problema-
tisch hält, plädiert er dafür – obgleich dies eine 
Einschränkung der Rechtssicherheit bedeuten 
könnte (112) –, dass der Ordinarius im Einzel-
fall die Aufh ebung der Verjährungsfrist bean-
tragen solle. Damit der Täter für das begangene 
Unrecht sühne und die Rechtsordnung damit 
wiederhergestellt werden könne, hält der Autor 
die Verhängung von Sühnestrafen für geeignet.

Die Schlussbemerkung (110–113) nutzt 
Reißmeier zur kritischen Bewertung. Als ne-
gativ wertet er die Tatsache, dass der universal-
kirchliche Gesetzgeber eine Promulgation der 
inhaltlichen Normen und der Verfahrensnor-
men unterlassen hat, dass der Tatbestand sich 
allein auf Kleriker beschränkt und das Akten-
material bereits zehn Jahre nach Prozessfüh-
rung bzw. dem Tod des Täters vernichtet wird. 
Analog zur Gleichstellung volljähriger Perso-
nen eingeschränkten Vernunft gebrauchs mit 
Minderjährigen empfi ehlt er eine Aufh ebung 
der Altersgrenze für Opfer im Untergebenen- 
und Abhängigkeitsverhältnis.

Begrüßenswert erscheint ihm hingegen, 
dass Kinder unter 14 Jahren nicht als Zeugen 
„einvernommen“ werden dürfen, um dem Op-
fer dadurch eine „neuerliche Traumatisierung“ 
zu ersparen (112) und die Glaubenskongrega-
tion verfahrensbeteiligte Richter oder Anwälte 
von den Idoneitätsvoraussetzungen der Pries-
terweihe und des Doktorats im Kanonischen 
Recht dispensieren kann.

Reißmeier hat mit seinem Buch den gut 
gemeinten Versuch unternommen, über die 
in der Öff entlichkeit kaum bekannte kirchen-
rechtliche Vorgehens- und Verfahrensweise 
im Falle sexuellen Missbrauchs aufzuklären. 
Dafür sei ihm gedankt! Wenngleich an der 
einen oder anderen Stelle eine vertiefendere, 
genauer recherchierte Darstellung wünschens-
wert gewesen wäre, erfüllt der Autor am Ende 
doch sein Versprechen, dem nicht kanonistisch 
geschulten Leser eine „kurze und verlässliche 
Information“ (Klappentext) zum Vorgehen des 
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universalkirchlichen Gesetzgebers bieten. MISSIONAIl Jene Lesern aber, Cdie sich 1n€e eingehende-
Auseinandersetzung miıt der heiklen Materıie

wünschen, 6£1 Cdie einschlägige, VO  3 Reißmeier
©  e D)'S5a, Francıs Lohmayer, Jürgen Hg.)
Haıl un Befreiung n Afrıka. DITZ Kırchen

verwendete un: aufgelistete Literatur J1  p- VOT der missionNarıschen Herausforderungfohlen.
UNsSTeEr

durch (Missionswissenschaft un
Philipp Thull Dialog der Rellgionen Echter Verlag,

Würzburg 2007 Kart uro 19,90 D) /
uro 20,50 (A) ( HF 35,40 ISBN U /8-3-4)49-
()294 /-0

Eın internationales 5Symposion, veranstaltet
©  e Enderle, Karl Hubich, atja Hansel-

VOo bis Oktober 2006 der Katho-
[ManıY), Maelanıe: Botschaft der | 1ı ehe Än- lisch- 1heologischen Fakultät der Unıiversita:sprachen ZUT Irauung Echter Verlag, VWuürz-
Durg 20172 (112, Farbabb., Musik-CD) Würzburg VOo Stiftungslehrstuhl M ISSIONSWIS-

senschaft un: Dialog der Religionen FrancisGeb uro 14,80 (D) uro 15,30 (A) ( HF D’Sa SD, VO Lehrstuhl Fundamentaltheo-
ISBN Y /8-3-4279-03500-6 logie un: vergleichende Religionswissenschaft

Irauungen sSind ın den Erwartungen un: EMO- (Elmar Klinger) un: VOo Lehrstuhl für MI1S-
t1ionen hoch aufgeladen. Dieser Jag 111U$5$5 be- S1ONS- Uun: Religionswissenschaft der Evange-
sonders sSe1In. 1el wird ın Cdie Gestaltung 1NvVEeSs- lisch- 1heologischen Fakultät der Unıiversita:
1er DE 111U$5$5 sich uch Cdie Ansprache bei der Erlangen-Nürnberg Andreas Nehring), widme-
Feler des kirchlichen Sakraments durch 1n€e sich ın Kooperationen mıt zahlreichen Hilfs-
persönliche ote aUsSZeEICHNenN. organıisationen einem der herausforderndsten

Ihemen UuNnNsSseTeET eIt der Pandemie AIDS, Cdie[Das Buch enthält Ansprachen. Der Le-
CT erfährt viel über Schwäbisch Hall, über Cdie VOT allem ın Afrika verheerende Folgen nach

sich ziehtLebens- Uun: Liebesgeschichten der Hochzeiter
dort un: über deren Berufe. Bald erkennt 111a In neunzehn Beıltragen (acht davon auf
cdas uster Wiıe haben Cdie beiden sich kennen- Englisch) gehen ertreteriInnen verschiedener

cdas wirdgelernt, welchen Beruf haben 61€ christlicher Kirchen AUS Afrika Uun: kuropa
oft cehr kreativ mıt der Botschaft der Bibelstelle auf Clie medizinischen, sozlalen, ethischen Uun:
verbunden. Kurz, pragnant, oft treftend. theologischen Aspekte VO  3 1D en Eın nüch-

Vorneweg wird Cdie Perikope abgedruckt. terner Blick auf Clie dramatische Situation macht
ehn tellen SLaAMMeEN AUS den Evangelien, cchr schnell deutlich, „dass diese Krankheit
sechs AUS dem Al, 1ICUN AUS den Briefen Uun: komplex 1st für moralisierende Verkündigungs-
1n€e AUS der Apokalypse. Wertvoll 1st, dass hier rezepte” Simone Lindorfer, 119) Vielmehr sSind
der übliche Fundus Irauungstexten bedeu- alle, Clie sich dem Kampf 1D verschrie-
tend ausgeweltet wird ben haben, dazu herausgefordert, Cdie kulturel-

Eın Paar heiratet nach dem dritten ind len Uun: gesellschaftlichen Strukturen wahrzu-
Vorgelesen wird cdas Gileichnis VO Senfkorn nehmen, Cdie viele Menschen dem Tod durch
k— Dazu heißt „S51e [rauen sich 1D ausliefern. Hıer 1st ersier Stelle auf Cdie
I1U1, sich kirchlich [rauen lassen, damit 1mmM erschütternde TMUN hinzuweisen, WI1IE 61€E onja
Sakrament der Ehe das, VW1S zwischen Ihnen Weinreich beispielhaft cschildert: „ÄUuSs Mangel
gewachsen 1st Liebe, Vertrauen Uun: /unel- Alternativen sSind Frauen Uun: Mädchen
SU118, vollends auUsreifen kann  e SCZWUNSCI, sich verkaufen. Famıilien sSind

Was WAre 1n€e Hochzeit hne Farben Uun: aUuseinander ger1ssen, Ehepartner sehen sich
Musik. SO wird jeder Ansprache eın Bild beige- Onate Uun: jJahrelang nicht un: haben andere
geben, cdas Flemente der Ansprache aufnimmt, Partner, weil Cdie Öökonomische Notwendigkeit
SOWIE eın Musik-CD mıt modernen Hochzeits- ZuUuU!T Wanderarbeit (Migration) besteht. exuell
liedern. übertragbare Krankheiten werden nicht be-
Gallmeukirchen Mar ULZ handelt, weil Gesundheitseinrichtungen

fehlt; damit steigt uch Clie HIV Übertragungs-
wahrscheinlichkeit“ (94) Traditionelle, oft pat-
riarchal gepragte Gesellschaftsformen, Cdie FIN-
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universalkirchlichen Gesetzgebers zu bieten. 
All jene Lesern aber, die sich eine eingehende-
re Auseinandersetzung mit der heiklen Materie 
wünschen, sei die einschlägige, von Reißmeier 
verwendete und aufgelistete Literatur anemp-
fohlen.
Münster Philipp Th ull

LITURGIE

◆ Enderle, Karl / Hubich, Katja / Hansel-
mann, Melanie: Botschaft der Liebe. An-
sprachen zur Trauung. Echter Verlag, Würz-
burg 2012. (112, 26 Farbabb., Musik-CD) 
Geb. Euro 14,80 (D) / Euro 15,30 (A) / CHF 
21,90. ISBN 978-3-429-03500-6.

Trauungen sind in den Erwartungen und Emo-
tionen hoch aufgeladen. Dieser Tag muss be-
sonders sein. Viel wird in die Gestaltung inves-
tiert. Da muss sich auch die Ansprache bei der 
Feier des kirchlichen Sakraments durch eine 
persönliche Note auszeichnen.

Das Buch enthält 26 Ansprachen. Der Le-
ser erfährt viel über Schwäbisch Hall, über die 
Lebens- und Liebesgeschichten der Hochzeiter 
dort und über deren Berufe. Bald erkennt man 
das Muster: Wie haben die beiden sich kennen-
gelernt, welchen Beruf haben sie … das wird 
oft  sehr kreativ mit der Botschaft  der Bibelstelle 
verbunden. Kurz, prägnant, oft  treff end.

Vorneweg wird die Perikope abgedruckt. 
Zehn Stellen stammen aus den Evangelien, 
sechs aus dem AT, neun aus den Briefen und 
eine aus der Apokalypse. Wertvoll ist, dass hier 
der übliche Fundus an Trauungstexten bedeu-
tend ausgeweitet wird.

Ein Paar heiratet nach dem dritten Kind. 
Vorgelesen wird das Gleichnis vom Senfk orn 
(Mk 4,30–32). Dazu heißt es: „Sie trauen sich 
nun, sich kirchlich trauen zu lassen, damit im 
Sakrament der Ehe das, was zwischen Ihnen 
gewachsen ist an Liebe, Vertrauen und Zunei-
gung, vollends ausreifen kann.“

Was wäre eine Hochzeit ohne Farben und 
Musik. So wird jeder Ansprache ein Bild beige-
geben, das Elemente der Ansprache aufnimmt, 
sowie ein Musik-CD mit modernen Hochzeits-
liedern.
Gallneukirchen Otmar Stütz

MISSION

◆ D’Sa, Francis X. / Lohmayer, Jürgen (Hg.): 
Heil und Befreiung in Afrika. Die Kirchen 
vor der missionarischen Herausforderung 
durch HIV/AIDS (Missionswissenschaft und 
Dialog der Religionen 3). Echter Verlag, 
Würzburg 2007. (210) Kart. Euro 19,90 (D) / 
Euro 20,50 (A) / CHF 35,40. ISBN 978-3-429-
02947-0.

Ein internationales Symposion, veranstaltet 
vom 23. bis 25. Oktober 2006 an der Katho-
lisch-Th eologischen Fakultät der Universität 
Würzburg vom Stift ungslehrstuhl Missionswis-
senschaft  und Dialog der Religionen (Francis 
X. D’Sa SJ), vom Lehrstuhl Fundamentaltheo-
logie und vergleichende Religionswissenschaft  
(Elmar Klinger) und vom Lehrstuhl für Mis-
sions- und Religionswissenschaft  der Evange-
lisch-Th eologischen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg (Andreas Nehring), widme-
te sich in Kooperationen mit zahlreichen Hilfs-
organisationen einem der herausforderndsten 
Th emen unserer Zeit: der Pandemie AIDS, die 
vor allem in Afrika verheerende Folgen nach 
sich zieht.

In neunzehn Beiträgen (acht davon auf 
Englisch) gehen VertreterInnen verschiedener 
christlicher Kirchen aus Afrika und Europa 
auf die medizinischen, sozialen, ethischen und 
theologischen Aspekte von AIDS ein. Ein nüch-
terner Blick auf die dramatische Situation macht 
sehr schnell deutlich, „dass diese Krankheit zu 
komplex ist für moralisierende Verkündigungs-
rezepte“ (Simone Lindorfer, 119). Vielmehr sind 
alle, die sich dem Kampf gegen AIDS verschrie-
ben haben, dazu herausgefordert, die kulturel-
len und gesellschaft lichen Strukturen wahrzu-
nehmen, die viele Menschen dem Tod durch 
AIDS ausliefern. Hier ist an erster Stelle auf die 
erschütternde Armut hinzuweisen, wie sie Sonja 
Weinreich beispielhaft  schildert: „Aus Mangel 
an Alternativen sind z. B. Frauen und Mädchen 
gezwungen, sich zu verkaufen. Familien sind 
auseinander gerissen, Ehepartner sehen sich 
Monate und jahrelang nicht und haben andere 
Partner, weil die ökonomische Notwendigkeit 
zur Wanderarbeit (Migration) besteht. Sexuell 
übertragbare Krankheiten werden nicht be-
handelt, weil es an Gesundheitseinrichtungen 
fehlt; damit steigt auch die HIV Übertragungs-
wahrscheinlichkeit“ (94). Traditionelle, oft  pat-
riarchal geprägte Gesellschaft sformen, die Em-
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